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1. Kontaktstellen, Ansprechpartner(innen) 

 

Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6 (Wahlangelegenheiten) 

 

Anschrift:     Postfach 100 

      1014 Wien 

Hotline der Abteilung III/6 bis zum  
Wahltag:     +43 (1) 531 26-2464 

Hotline der Abteilung III/6 am  
Wahltag (ab 7.00 Uhr):   +43 (1) 531 26-2470 

 

Telefax:     +43 (1) 531 26-2110  

Internet:     http://www.bmi.gv.at/wahlen 

E-Mail:     wahl@bmi.gv.at 

 

Ansprechpartner(innen): 

Fragen zur Durchführung der Wahl: ADir. Sylvia SOSTERO, DW 2503 oder 2080 

      ADir. Renate STROHMAIER, DW 2502 

Fragen betreffend  
EDV-Angelegenheiten:    VB Rosemarie DELLMOUR, DW 2056 
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Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Abtei-

lung IV.3 

(in Angelegenheiten betreffend österreichische Vertretungsbehörden im Ausland) 

Anschrift:     Bundesministerium  

für europäische und internationale  

Angelegenheiten 

Wahlbüro 

Abteilung IV.3 

Minoritenplatz 8 

      1014 Wien 

 

Telefax:     +43 (0) 50.115.9343 

Internet:     www.wahlinfo.aussenministerium.at 

E-Mail:     wahl@bmeia.gv.at 

Telefon:     +43 (0) 50.1150-4400 
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2. Auflösung des Nationalrates 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 9. Juli 2008 seine Auflösung noch vor Ablauf der 

XXIII. Gesetzgebungsperiode beschlossen (Art. 29 Abs. 2 B-VG). Das Auflösungsgesetz ist 

am 10. Juli 2008 im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden (BGBl. I Nr. 104/2008).  

3. Ausschreibung der Nationalratswahl 

Die Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der Wahl zum Nationalrat ist 

mit BGBl. II Nr. 249/2008 kundgemacht worden. Mit dieser Verordnung wurde der Wahltag 

festgesetzt und der Stichtag bestimmt; die Verordnung war in allen Gemeinden durch öffent-

lichen Anschlag bekanntzumachen. Demnach ist 

Stichtag: Dienstag, der 29. Juli 2008 

Wahltag: Sonntag, der 28. September 2008 

Die für die Durchführung der Nationalratswahl wichtigsten Fristen und Termine richten sich 

nach dem Stichtag oder nach dem Wahltag. Sie wurden in den Wahlkalender (Drucksorte 

N8100) aufgenommen, der bereits mit der „Kundmachung über die Ausschreibung der Wahl 

zum Nationalrat“ (Drucksorte N8200) an alle Gemeinden (im Weg der Bezirkshauptmann-

schaften) versandt worden ist. 

4. Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Auf die Wahl des Nationalrates am 28. September 2008 sind die Vorschriften der National-

rats-Wahlordnung 1992 (NRWO), BGBl. Nr. 471, in den Fassungen von BGBl. Nr. 

339/1993, BGBl. Nr. 505/1994, BGBl. Nr. 18/1995, BGBl. Nr. 117/1996, BGBl. I Nr. 30/1998, 

BGBl. I Nr. 161/1998, BGBl. I Nr. 90/1999, BGBl. I Nr. 98/2001, BGBl. I Nr. 54/2003,  BGBl. I 

Nr. 90/2003, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 28/2007 und das Wählerevidenzgesetz 1973, 

BGBl. Nr. 601, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 28/2007, anzuwenden. 
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5. Wahlkreise und Mandate 

Aus wie vielen Mitgliedern besteht der Nationalrat und wie erfolgt die Auftei-

lung der Mandate? 

Der Nationalrat besteht aus 183 Mitgliedern. Die Zahl der nach den Regeln des § 4 NRWO 

auf die einzelnen Wahlkreise entfallenden Mandate wurde vom Bundesminister für Inne-

res aufgrund des Ergebnisses der Volkszählung 2001 ermittelt und kundgemacht (BGBl. 

II Nr. 337a/2002). 

Die seit 2001 geltende Mandatsverteilung ist der Beilage 1 zu entnehmen. 

Wie ist das Bundesgebiet für Zwecke dieser Wahl eingeteilt? 

Das Bundesgebiet ist in 9 Landeswahlkreise und 43 Regionalwahlkreise eingeteilt; jedes 

Bundesland bildet einen Landeswahlkreis. Jeder politische Bezirk, in den Bundesländern 

Niederösterreich und Vorarlberg jeder Verwaltungsbezirk, und jede Statutarstadt bilden einen 

Stimmbezirk. In der Stadt Wien bildet jeder Gemeindebezirk einen Stimmbezirk. Die Stimm-

bezirke der Landeswahlkreise werden in einem oder mehreren Regionalwahlkreisen zu-

sammengefasst.  

6. Wahlbehörden und Wirkungskreis der 
Wahlbehörden 

Welche Behörden sind für die Durchführung der Nationalratswahl zuständig? 

Die Stimmabgabe im Inland erfolgt grundsätzlich vor der örtlichen Wahlbehörde. Örtliche 

Wahlbehörde ist – soweit eingerichtet – die Sprengelwahlbehörde, sonst die Gemeindewahl-

behörde. 

Die Leitung und die Durchführung der Nationalratswahl übernehmen die Sprengelwahlbe-

hörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die Bun-

deswahlbehörde. Die Wahlbehörden sind vor jeder Nationalratswahl zu bilden; daher müs-

sen bzw. mussten auch anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl alle Wahlbe-

hörden neu gebildet werden.  
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